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Verordnung 
über die Bildung des VEB Vereinigte 

Lotteriebetriebe.

Vom 23. März 1963

Zur Verbesserung und Vereinfachung der Organi
sation und Arbeitsweise der volkseigenen Lotterie
betriebe wird verordnet:

§ .1
(1) Der VEB Zahlenlotto, die Berliner Bärenlotterie 

und die Sächsische Landeslotterie werden mit Wirkung 
vom 1. April 1963 unter der Bezeichnung „VEB Ver
einigte Lotteriebetriebe“ (nachstehend Betrieb genannt) 
zusammengeschlossen.

(2) Der Betrieb ist Rechtsnachfolger der bisherigen 
selbständigen Betriebe VEB Zahlenlotto, Berliner 
Bärenlotterie, Sächsische Landeslotterie.

§ 2
(1) Der Betrieb ist juristische Person im Sinne des § 1 

der Verordnung vom 20. März 1952 über Maßnahmen 
zur Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen Rech
nungsführung in den Betrieben der volkseigenen Wirt
schaft (GBl. S. 225).

(2) Der Betrieb ist dem Minister der Finanzen unter
stellt.

(3) Der Sitz des Betriebes ist Leipzig.

§ 3
(1) Der Betrieb wird von einem Direktor geleitet, der 

vom Minister der Finanzen berufen und abberufen 
wird.

(2) Der Betrieb wird im Rechtsverkehr durch den Di
rektor vertreten.

§ 4

(1) Aufgabe des Betriebes ist es, regelmäßige Lotte
riespiele in der Deutschen Demokratischen Republik 
und ihrer Hauptstadt Groß-Berlin durchzuführen.

(2) Die bisherigen Spielarten des VEB Zahlenlotto, 
der Berliner Bärenlotterie und der Sächsischen Landes
lotterie werden unverändert übernommen.

(3) Die Durchführung der Spielarten sowie die Ein
führung neuer Spielarten wird durch besondere Spiel-' 
bedingungen geregelt, die durch den Betrieb aufzu
stellen sind. Die Spielbedingungen bedürfen der Zu
stimmung des Ministeriums der Finanzen.

§ 5

(1) Für die Gewinnausschüttung an die Spielteilneh
mer sind 60 % der Spieleinsätze der Spielarten „Zah
lenlotto“ und „Berliner Bärenlotterie“ bereitzustellen.

(2) Die Gewinnausschüttung für die Spielart der Säch
sischen Landeslotterie hat auf Grund des vom Mini
sterium der Finanzen bestätigten Gewinnplanes zu er
folgen.

§ 6

Der Betrieb hat einen Sicherheitsfonds zu bilden. Die 
Höhe des Sicherheitsfonds wird im Statut des Betriebes 
festgelegt.

§ 7

(1) Die vom Betrieb zu entrichtende Dienstleistungs
abgabe ist in der gesetzlich festgelegten Höhe an den 
Haushalt der Republik abzuführen.

(2) Der Reinertrag des Betriebes ist entsprechend dem 
territorialen Aufkommen anteilmäßig dem Magistrat 
von Groß-Berlin und den Räten der Bezirke zur För
derung des Nationalen Aufbauwerkes zuzufühten.


